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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren 
zum Betrieb einer Schrittmotor-Steuereinrichtung mit 
einem Interface zum Anschluß an eine Nähmaschi-
nen-Steuereinrichtung.

[0002] Schrittmotor-Steuereinrichtungen werden 
herkömmlicherweise beim Einsatz an Nähmaschi-
nen, beispielsweise als Antrieb für den Stoffvor-
schub, für Funktionsabläufe eingesetzt, die eine 
Funktionsablaufkontrolle der Nähmaschinen-Steuer-
einrichtung, d.h. der Steuereinrichtung für den Näh-
antrieb, voraussetzt. Dies bedeutet mit anderen Wor-
ten, daß der Nähablauf ebenso durch die Nähma-
schinen-Steuereinrichtung gesteuert wird wie die da-
mit verbundenen bzw. koordinierten Aktionen der 
Schrittmotor-Steuereinrichtung. In der Regel ist also 
die Schrittmotor-Steuereinrichtung ein hardwaremä-
ßiger Bestandteil der Nähmaschinen-Steuereinrich-
tung. Die Kontrolle der Nähmaschinen-Steuereinrich-
tung und Schrittmotor-Steuereinrichtung erfolgt dem-
entsprechend aus dem gleichen Prozessorsystem 
und der Funktionsablauf in beiden Steuereinrichtun-
gen wird praktisch als Einheit betrachtet.

[0003] Wenn demgegenüber eine eigenständige 
Schrittmotor-Steuereinrichtung mit einer eigenständi-
gen Nähmaschinen-Steuereinrichtung elektronisch 
verbunden wird, wie dies bei einem gattungsgemäß
als bekannt vorausgesetzten Verfahren vorgesehen 
ist, muß der funktionelle Ablauf zwischen Schrittmo-
tor-Steuereinrichtungen und Nähmaschinen-Steuer-
einrichtung koordiniert werden. Dies erfolgt her-
kömmlicherweise durch eine exakte Anpassung bei-
der Ablaufprogramme. Einer derartige Anpassung 
kann durch eine serielle Datenschnittstelle oder 
durch eine parallele Hardwareschnittstelle realisiert 
werden. Bei der Verwendung einer Hardwareschnitt-
stelle ist der Funktionsumfang der Schrittmotor-Steu-
ereinrichtung auf ein Minimum reduziert.

[0004] Eine Verbesserung kann durch eine Schritt-
motor-Steuereinrichtung mit einem eigenständigen 
Mikroprozessorsystem und einer seriellen Daten-
schnittstelle erreicht werden. Der Nachteil hierbei be-
steht jedoch darin, dass jede Änderung des Nähab-
laufes entsprechende Änderungen in der Nähma-
schinen-Steuereinrichtung und der Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung zur Folge hat. Es muss in der 
Regel eine nachträgliche Änderung der Software bei-
der Ablaufprogramme, z.B. durch Tausch der 
EPROMs, vorgenommen werden. Für den Anwender 
bringt dies den Nachteil mit, dass die Funktionsabläu-
fe durch den Hersteller der Steuereinrichtungen ge-
ändert werden müssen.

Stand der Technik

[0005] Die DE 40 00 765 A1 beschreibt Schnittstel-

len zwischen Nähmaschinen-Steuereinrichtung und 
Schrittmotor-Steuereinrichtung.

[0006] Die DE 35 90 091 T1 beschreibt eine Näh-
maschinen-Steuervorrichtung mit einer Mehrzahl von 
festen Funktionsabläufen. Die DE 38 23 562 C2 of-
fenbart das Vorsehen von Funktionsschaltern, wel-
chen ebenfalls feste Funktionsabläufe zugeordnet 
sind.

Aufgabenstellung

[0007] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die 
Aufgabe zugrunde, ein Betriebsverfahren der ein-
gangs genannten Art so auszugestalten, dass der 
Anwender, d.h. also der Betreiber einer Industrienäh-
maschine, bei einer Änderung des Ablaufpro-
gramms, d.h. beispielsweise bei der Änderung eines 
Nahtverlaufs, selbständig eine Anpassung durchfüh-
ren kann, ohne auf den Hersteller der Steuereinrich-
tung zurückgreifen zu müssen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß in der Schrittmotor-Steuereinrich-
tung eine Mehrzahl von Funktionsabläufen nach Art 
von Software-Funktionsmodulen frei programmierbar 
und abgespeichert und über eine jeweils zugeordne-
te Befehlssequenz, insbesondere in Form einer 
Kennzahl von der Nähmaschinen-Steuereinrichtung 
über das Interface abrufbar sind.

[0009] Dementsprechend hat der Anwender die 
Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt bzw. in jeder Phase 
des Nähablaufes frei wählbare Befehlssequenzen an 
die Schrittmotor-Steuereinrichtung abzusetzen, die 
dort aufgrund der frei programmierten Softwa-
re-Funktionsmodule zu einer vom Anwender vorbe-
stimmten Aktion der Schrittmotor-Steuereinrichtung 
führen. Hieraus ergibt sich für den Anwender der we-
sentliche Vorteil, daß er eine Nähmaschine mit Näh-
maschinen-Steuereinrichtung um eine Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung erweitern kann, ohne Eingriffe 
in die Ablaufsoftware der Nähmaschinen-Steuerein-
richtung und Schritt-Steuereinrichtung vornehmen zu 
müssen.

[0010] Im Gegensatz zum eingangs erwähnten 
Stand der Technik können also vom Anwender kom-
plette und eigenständige funktionelle Abläufe in der 
Schrittmotor-Steuereinrichtung frei programmiert 
werden. Diesen Software-Funktionsmodulen können 
mehrstellige Kennzahlen zugeordnet werden. In je-
der beliebigen Phase des Nähablaufes, der von der 
Nähmaschinen-Steuereinrichtung kontrolliert wird, 
können die einzelnen Funktionen durch Übermittlung 
der entsprechenden Kennzahl über das Interface an 
die Schrittmotor-Steuereinrichtung abgerufen wer-
den. Demgegenüber sind beispielsweise gemäß DE 
40 00 765 Codierungen bzw. Befehle festgelegt und 
nur diese können über ein Interface abgerufen bzw. 
2/7



DE 198 41 136 B4    2006.06.29
aktiviert werden. Ein solches aus dem Stand der 
Technik bekanntes System ist also dahingehend ein-
geschränkt, daß der Anwender nur aus der ihm zur 
Verfügung stehenden Anzahl von Befehlen oder Co-
dierungen Funktionsabläufe generieren, die aber 
nicht selbst frei programmieren kann.

Ausführungsbeispiel

[0011] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbin-
dung mit der Zeichnung näher erläutert. Dabei zei-
gen:

[0012] Fig. 1 eine Nähmaschinen-Steuereinrich-
tung,

[0013] Fig. 2 die elektrische Verbindung zwischen 
Nähmaschinen-Steuereinrichtung und Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung über ein Interface,

[0014] Fig. 3 eine blockschaltbildartige Darstellung 
der Programmiermöglichkeiten und

[0015] Fig. 4 eine blockschaltbildartige Veran-
schaulichung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0016] In Fig. 1 ist eine Nähmaschinen-Steuerein-
richtung 1 dargestellt umfassend ein Netzteil 2, einen 
Mikroprozessor 3, eine Motortreibereinheit 4, einen 
Speicher 5, ein Interface 6 zum Anschluß einer 
Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 sowie eine Aus- 
und Eingangsschaltung 8.

[0017] Die in Fig. 1 weiterhin dargestellte Schritt-
motor-Steuereinrichtung umfaßt ein Netzteil 9, ein In-
terface 10, einen Mikroprozessor 11, einen Speicher 
12 sowie eine Aus- und Eingangsschaltungsanord-
nung 13. Wie im Zusammenhang mit Fig. 2 veran-
schaulicht wird, umfaßt die elektrische Verbindung 
der Nähmaschinen-Steuereinrichtung 1 und der 
Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 ein Interface 6, 10
mit folgenden Signalverbindungen:  
0 V = Potentialverbindung  
G1 = Drehzahlinformation von der Nähmaschi-
nen-Steuereinrichtung 1 an die Schrittmotor-Steuer-
einrichtung 7 in Form eines Wertes X für Impul-
se/Umdrehung, wobei der Wert X je nach Nähma-
schinen-Steuereinrichtung 1 unterschiedlich sein 
kann  
G2 = in Verbindung mit G1 Drehrichtungsinformation 
des Nähantriebsmotors, die von der Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung 7 ausgewertet wird.  
Tx = Serielle Datenübertragung von der Nähmaschi-
nen-Steuereinrichtung 1 der Schrittmotor-Steuerein-
richtung 7  
Rx = Serielle Datenübertragung von der Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung 7 zur Nähmaschinen-Steuer-
einrichtung 1.

[0018] In Fig. 3 ist die Schrittmotor-Steuereinrich-
tung schematisch veranschaulicht, in deren Zentrum 
der Mikroprozessor 11 steht. Mittels eines PCs 14
oder eines Bedienfelds 15 können Funktionsabläufe 
der Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 vom Anwender 
programmiert werden. Das Ablaufprogramm wird in 
einer für den Anwender einfachen Programmierspra-
che in einen Zwischenspeicher 16 eingegeben, von 
einem Compiler 17 in ein komprimiertes Datenformat 
umgesetzt und im Speicher 12 der Schrittmotor-Steu-
ereinrichtung 7 abgelegt, so daß ein Schrittmotor 18
angesteuert werden kann.

[0019] Der Funktionsablauf kann aus folgenden 
Teilfunktionen bestehen: 
– Ansteuerung des Schrittmotors 18
– Auswerten von angeschlossenen Sensoren 
(Schalter, Lichtschranken usw.)
– Ansteuerung von angeschlossenen Aktoren 
(Magnetventile, Magnete usw.)
– Ausgabe von Informationen am angeschlosse-
nen Bedienfeld 15 und
– Auswerten von Eingaben am Bedienfeld 15
durch den Anwender.

[0020] Im Zusammenhang mit Fig. 4 wird veran-
schaulicht, daß in Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ein vom Anwender programmier-
ter Funktionsablauf mit einer zugeordneten Kennzahl 
versehen wird, die als Kriterium bzw. Auslöser zum 
Start dem entsprechenden Funktionsablaufes ver-
wendet werden kann. Diese Kennzahl kann vom An-
wender frei festgelegt werden. Wird von der Nähma-
schinen-Steuereinrichtung 1 über das Interface 6, 10
die Kennzahl an die Schrittmotor-Steuereinrichtung 7
übermittelt, wird die zugehörige Funktion, die in der 
Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 abgespeichert ist, 
aktiviert und der entsprechend programmierte Ablauf 
abgearbeitet.

[0021] Der Kennzahl wird bei der seriellen Übertra-
gung ein Steuerzeichen beigefügt, aus dem die 
Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 erkennt, ob nach 
Ende des aufgerufenen Funktionsablaufes eine 
Rückmeldung an die Nähmaschinen-Steuereinrich-
tung 1 erfolgen soll, wie dies unten in Fig. 4 veran-
schaulicht ist. Eine solche Rückmeldung ist erforder-
lich, wenn der weitere Nähablauf von dem Ablauf der 
Schrittmotor-Steuereinrichtung 7 abhängig ist. Nach 
Ende des Funktionsablaufes sendet die Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung 7 eine entsprechende Kennung 
zurück an die Nähmaschinen-Steuereinrichtung 1.

[0022] In Fig. 4 ist also durch die Pfeile dargestellt, 
daß die Nähmaschinen-Steuereinrichtung 1 den 
Nähablauf Schritt für Schritt abarbeitet und parallel 
dazu über eine vom Anwender festgelegte Kennzahl 
Funktionsabläufe an der Schrittmotor-Steuereinrich-
tung 7 abrufen kann. Weiterhin ist es möglich, den 
Nähablauf der Nähmaschinen-Steuereinrichtung 1
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zu unterbrechen und den weiteren Funktionsablauf 
mit einer weiteren Kennzahl an die Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung 7 zu übergeben. Die Kennzahl 
beinhaltet darüber hinaus, wie erwähnt, die Informa-
tion, ob eine Rückmeldung an die Nähmaschi-
nen-Steuereinrichtung 1 nach Abarbeitung eines 
Funktionsablaufs durch die Schrittmotor-Steuerein-
richtung 7 erfolgen soll.

[0023] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfah-
rens liegt darin, daß eine Kommunikation zwischen 
Nähmaschinen-Steuereinrichtung 1 und Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung 7 programmierbar ist, die exakt 
dem gewünschten Funktionsablauf des Anwenders 
entspricht. Demgegenüber ist bei herkömmlichen 
Systemen, die einen fest vorgegebenen Befehlsvor-
rat zur Kommunikation haben, die Abstimmung des 
Funktionsablaufs auf ein Minimum beschränkt und 
Erweiterungen erfordern eine Änderung der Steue-
rungssoftware, was das Mitwirken des Herstellers der 
Steuereinrichtung erforderlich macht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb einer Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung mit einem Interface zum An-
schluß an eine Nähmaschinen-Steuereinrichtung, 
dadurch gekennzeichnet, daß in der Schrittmo-
tor-Steuereinrichtung (7) eine Mehrzahl von Funkti-
onsabläufen nach Art von Software-Funktionsmodu-
len frei programmiert und abgespeichert und über je-
weils eine zugeordnete Befehlssequenz, insbeson-
dere in Form einer Kennzahl, von der Nähmaschi-
nen-Steuereinrichtung (1) über das Interface (6, 10) 
abrufbar sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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